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Zur Ermittlung der Qualitit des Betons sind
vier Wiirfelserien angefertigt worden; deren Druck-
proben beweisen, dass die Festigkeit mit zunehmen-
dem Wassergehalt abnimmt. Dabei ist -zu erwéhnen,
dass das vorziigliche scharfkdrnige Sand- und Kies-
material aus der Grube von Schindellegi und der
anerkannt gute Drehrohrofen-Zement der Jura-Zement-
fabriken die Ergebnisse der Druckproben giinstig be-
einflusst haben.

Fur die verschiedenen Konstruktionsteile der Briicke
ist Beton einheitlicher Mischung (300 kg Portlandzement
auf 1200 / Sand und Kies), aber mit verschiedenem
Wasserzusatz zur Verwendung gelangt; so enthielt der
Beton der Zwillingsbogen einen geringern Wasser-
zusatz als jener der Stiitzen und Fahrbahn. Diese
Massnahme war unbedingt erforderlich, um fiir alle
Konstruktionsglieder eine moglichst homogene Beton-
masse zu erhalten, sie hat aber den Nachteil der ge-
ringern Festigkeit des im flissigen Zustande einge-
brachten Betons und fiithrt zu einer Erh6hung des
Zementzusatzes iiber das normale Mischungsverhiltnis,
wenn die nach 28-tagiger Erhartung verlangten Druck-
festigkeiten erreicht werden sollen.

Die vom Deutschen Ausschuss fiir Eisenbeton im
Oktober 1915 aufgestellten neuen Vorschriften fir
Eisenbeton tragen dieser Erfahrung Rechnung (§ 6,
Zubereitung der Betonmasse, 5.) und sollten auch bei
uns in Anwendung gelangen in dem Sinne, dass ein
vor der Ausfilhrung eines Bauwerkes vereinbarter
Zuschlag fiir Zusatz von 10 kg auf den m?® Beton fest-
gesetzt wird, iiber dessen Anwendung die Bauleitung
verfiigen kann.

Das Regierungs-Gebaude Schaffhausen
mit Gerichtshaus und Untersuchungs-Gefidngnis.

Um- und ausgebaut durch Prof. Dr. Kar/ Moser, Architekt in Ziirich,
(Mit Tafeln 2 und 3.

Im Herzen der alten Rheinstadt Schaffhausen, dort
wo man vom Miinster-Platz zum Herrenacker hinauf steigt
(Abbildung 1), lag die alte Kaserne, ein Bau aus dem
XVII. Jahrhundert mit reicher Fassade und zierlichem
Schnorkelgiebel, in den Formen der Deutschen Renaissance,
wie man ihnen in hochgiebligen siiddeutschen Stidten des
Mittelalters, wie Ulm und andern des o&ftern begegnet
(Abbildung 2 und 3). Die Fassade war noch im letzten
Jahrhundert renoviert worden, bei welchem Anlass man
die urspriingliche reiche Bemalung der Sandstein-Architek-
turteile in griin und rot mit viel Vergoldung wieder in
Stand stellte. Um das als Baudenkmal interessante Haus

Abb, 5.

Blick gegen die siidgstliche Hof-Ecke, links Finanzdirektion,

Abb. 2, Ansicht der alten Kaserne, aus Nord-Ost.

neueren Zwecken dienstbar zu machen, beschloss man in
der Folge, es als Regierungsgebiude herzurichten. Hierzu
ward geplant die alte Mauer abzubrechen, die vom Kloster-
bogen gegen Norden ziehend den hoher liegenden Hof
an der Ostfront der alten Kaserne abgrenzt, einen monu-
mentalen Treppenaufgang an ihre Stelle zu setzen, und
den Haupteingang zum Regierungsgebdude in der Mitte
der Ostfront anzulegen. Prof. Karl Moser machte hierauf
den Gegenvorschlag, den alten, stimmungsvollen Zustand
moglichst wenig zu verdndern, und sich mit den notwen-
digen Neubauten (Gerichtshaus und Untersuchungsgefingnis)
dem Alten anzupassen (Abbildung 4). Dies erschien umso
eher geboten, als das alte Haus iitber dem Klosterbogen,
das die Finanzdirektion beherbergt, ebenfalls mit einem
Treppengiebel den Hof gegen Siidosten abgrenzt (Abb. 5).
Unter diesen Umstédnden wird man die malerische Gruppie-
rung dieser Neubauten nicht nur nicht als unzeitgemiss
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Abb. 1. Lageplan der alten Kaserne in Schaffhausen. — 1 :2500.

ablehnen, sondern im Gegenteil dem Architekten dafir
Dank wissen, dass er sich den Dominanten der ausge-
sprochen mittelalterlichen Umgebung so taktvoll unter-
ordnet hat. Es liegt hier einer der seltenen Falle vor, wo
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eine neue Architekturschopfung die Anhinger der land-
laufigen Heimatschutz-Auffassung befriedigt, ohne deswegen
mit den Forderungen moderner Kunstauffassung in Wider-
spruch zu geraten. An der alten Fassade ist, ausser der
Beseitigung der wertlosen Bleiverglasung (Abb. 3), nichts
gedandert worden.

Die Zweckbestimmung der einzelnen Bauteile ist den
Grundrissen (Abb. 6 bis g) ohne weiteres zu entnehmen;
die Schnitte (Abb. 1o und 11) veranschaulichen die gegen-
seitigen Hohenlage-Beziehungen. Zu den Gewdlben, auf
denen der Zellenbau steht, ist erlduternd zu sagen, dass
sie zu dem ,Salzhaus“ gehorten, das sich an Stelle des
Gefingnisses befand, aber wegen schlechten Bauzustandes
bis auf eben diese Kellergewolbe abgetragen werden
musste; sie sind von der Klostergasse aus zuginglich und

werden anderweitig beniitzt (Abbildung 10). Zur bessern
Wirkung des intimen Brunnenhofes ist dessen Siidost-Ecke
(in Abweichung zum Lageplan) durch eine Mauer zwischen
Zellenbau und Finanzdirektion (Klosterbogen) geschlossen
worden; neu ist auch der gedeckte Gang lings dem letzt-
genannten Haus (Abb. 5 und Tafel 2 unten).

Den kiinstlerischen Schmuck besorgten Ernst Georg
Ritegg, der die dekorativen Malereien, den Auszug einer
Schiitzengilde darstellend, geschaffen (Tafel 2), und Bild-
hauer Kappeler. Von diesem stammen ausser dem Brunnen
im Hof auch die ornamentalen Bildhauerarbeiten, sowie die
Modelle fir die Stuckarbeiten im Regierungsgebiude, in
dessen Treppenhaus, am Eingang zum Sitzungsssaal und
in diesem selbst an Wanden und Decke (Tafel 3). Im
Sitzungssaal ist (entgegen dem Grundriss Abbildung 9)
das Fenster gegen Westen verschlossen,
dagegen jenes der Ostfront verdoppelt
worden, wie auf Abbildung 2 zu er-
kennen; diese Massnahme hat die Be-
leuchtungsverhiltnisse wesentlich ver-
bessert, ohne die dussere Erscheinung
nennenswert zu beeintrachtigen. Die
vornehme innere Einrichtung wird noch
bereichert durch die Leuchter aus Neu-
silber, Ebenholz und Glas; unsere Auf-
nahme zeigt die Ansicht vom Sitze des
Regierungs-Prisidenten aus.

Die schweizer. Eisenbahnen

im Jahre 1915.

In gewohnter Weise geben wir
unsern Lesern, nach dem amtlichen
Bericht, einen gedrangten Ueberblick
tber die Geschaftsfiilhrung des schwei-
zerischen Eisenbahndepartements im
Jahre 1915.

Gesetze, Verordnungen und Postulate.

Es wurden zwei Verordnungen erlassen,
nimlich eine am 22. Juni 1915 betreffend die
Erteilung von Schifferpatenten fiir den Boden-

see, den Untersee und den Rhein zwischen

Konstanz und Schaffhausen, die andere am
26. November 1915 betreffend die Eisenbeton-
bauten der der Aufsicht des Bundes unter-
stellten Transportanstalten.')

Ein Postulat betreffend Einfiihrung des
Rollschemels auf der Strecke Luzern-Giswil,
Verbesserung der Linie von Luzern nach

Giswil, soweit sie allzuscharfe Kurven aufweist, und Elektrifizierung
Luzern-Interlaken konnte nach genauer Priifung nicht beriick-
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| Abb. 11. Ostfassade der alten Kaserne,
daneben Gerichtshaus mit Schnitt durch
den Zellenbau. Masstab 1 :500.
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Abb. 6. Erdgeschoss,
sichtigt werden.
Abb. 7. 1. Stock des

Zellenbaues, bezw.
Erdgeschoss der alten Kaserne
mit Eingang zum Regierungs-

Gebiude.

Masstab 1: 500.

Eisenbahnriickkauf und Verwaltung der Bundesbahnen.
Die weitern Verhandlungen iiber den Riickkauf der Tosstal-
bahn und Wald- Riiti-Bahn, die bei Ausbruch des Krieges verschoben
wurden, konnten auch im Berichtjahre noch nicht wieder aufge-

nommen werden.
Im Verwaltungsrat der S.B.B. mussten keine Ersatzwahlen

vorgenommen werden; dasselbe gilt von der Generaldirektion.

1) Vergl, Nr. 1 bis 4 Ietzten Bandes (Januar 1916). Red,
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nicht unwesentlich beeinflusst. Bei der Vergebung hat die
Bauherrin, die Mbéglichkeit solcher Aenderungen in der
Fundation voraussehend, Angebote, die die Uebernahme
der Fundation in niedrig gehaltenen Pauschalen enthielten,
als unmoralisch in korrekter Weise bei Seite gelegt. Fir
Bauherr und Unternehmer bieten Sondierungen mittels
Schichten oder Tiefbohrungen, in vielen Fallen auch geo-
logische Gutachten, die Grundlage des Projektes. Sie
schiitzen vor wesentlichen Ueberschreitungen der Baukosten
und der Bautermine.

Das Lehrgeriist (Abbildung 8) ist mit Riicksicht auf
den Bauvorgang bloss zur Aufnahme der Zwillingsbogen
berechnet und erstellt worden ; letztere hatten zur Zeit der
Ausfahrung der Fahrbahn ein geniigendes Alter, um die
Lastiibertragung nach den Widerlagern selbst zu " iiber-
nehmen. Indessen weisen "die Beobachtungen anlésslich
der Absenkung des Lehrgeriistes darauf hin, dass dieses
auch einen Teil des Eigengewichtes der Fahrbahn aufge-
nommen hat, d. h. eine Einsenkung des Lehrgeriistes noch
zur Zeit der Erstellung der Fahrbahn stattfand. Die Ueber-
hohung des Lehrgeristes wurde im Scheitel auf 50 mm,
an den Kampfern auf Null festgesetzt. Beim Schluss der
Zwillingsbogen zeigte sich eine Einsenkung von 37 mm
gegeniiber dem unbelasteten Zustand. Die Absenkung des
Lehrgeriistes wurde am 5. Dezember 1915 vorgenommen.
Das Alter der Zwillingsbogen betrug 57 Tage, dasjenige
der Fahrbahn zwischen den Pendelpfeilern 31 Tage. Dem
Protokoll der Bauleitung ist folgendes entnommen: die
langsam fortschreitende Absenkung erfolgte durch Aus-
treiben der Keile unter den finf Stiitzpunkten von der
Mitte aus gegen die beiden Kampfer. Die Feststellung der
Senkungserscheinungen geschah durch Ablesungen an drei
Stellen, nidmlich am Scheitelpunkt und an den beiden

Kampfern. Zu diesem Zwecke wurden drei Nivellierinstru-
mente aufgestellt, wobei fiir die beiden Kampfer der Schnitt-
punkt des Fadenkreuzes auf dem Briickenobjekt direkt auf-
gezeichnet wurde. Fiir den Scheitelpunkt erfolgte die Ab-
lesung auf einer am Objekte befestigten Latte. Es wurden
fiir jeden Beobachtungspunkt sieben Ablesungen vorge-
nommen, die letzte etwa zwei Stunden nachdem das Lehr-
gerilist bereits durch Absenkung von 10 mm vom Trag-
bogen losgeldst war.

Die Resultate der Beobachtung waren folgende: Der
Scheitelpunkt wies eine Senkung von 6 mm auf; Kampfer-
punkt links zeigte keinerlei Senkung; der urspriinglich
fixierte Punkt erschien nach wie vor sowohl in der Vertikal-
als auch in der Horizontalrichtung im Fadenkreuzpunkt
des Instrumentes. Es ist dieses Resultat leicht erklirlich,
da das Fundement auf ziemlich hartem Fels (Molasse) ab-
gestiitzt werden konnte. Beim Kdmpferpunkt rechts traten
sowohl in vertikalem als in horizontalem Sinne kleine Ver-
schiebungen auf und zwar v = 0,3 mm, h = 2,5 mm. Auch
dieses Resultat muss als sehr giinstig bezeichnet werden
und konnte nur durch die seinerzeitige Vertiefung und
Verbreiterung der Fundamente erreicht werden, womit
sich der Druck auf eine grossere Grundfliche verteilte. Es
kann heute das rechtsufrige Widerlager, das auf Morinen-
schutt gelagert ist, in Bezug auf Traglihigkeit dem links-
ufrigen gleichgestellt werden. Die ausserordentlich kleine
Verschiebung des Fundamentes dauerte so lange, bis eine
vollstindige Anpressung an die Grundfliche erreicht war.
Es vermag eine Verschiebung von 2,5 mm nicht im Ge-
ringsten irgend welche Zusatzspannung im Bogen zu ver-
ursachen; es wird somit der eingespannte Zwillingsbogen
in keiner Weise in seiner urspriinglich berechneten Trag-
fahigkeit beeintrachtigt.

Abb., 3. Fassade der alten Kaserne. — 1:250.

Um- und Ausbau

der alten Kaserne

in Schaffhausen.
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Abb. 10 (rechts),
Schnitte durch den Zellenbau

Schnift ¢-d

und durch die alte Kaserne. “ Yk
Masstab 1 : 500,

Schnilt a-b
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HOFANSICHT GEGEN SUDWEST (OBEN) HOFANSICHT GEGEN OSTEN (UNTEN)

REGIERUNGS-GEBAUDE SCHAFFHAUSEN MIT UNTERSUCHUNGS-GEFANGNIS

ARCHITEKT PROF. DR. KARL MOSER IN ZURICH

Phot, Ph. & E. Linck n Ziirich Kunstdruck von Jean Frey, Ziirich
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ARCH. PROF. DR.. KARL MOSER IN ZURICH

Phot. Ph. & E. Linck in Ziirich Kunstdruck von Jean Frey, Ziirich
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Sektionen, aber noch nicht in ihrer gesamten Linge in Betrieb

Internationale Verhaltnisse.

Die mit Frankreich abgeschlossenen Uebereinkommen iiber
den Dienst der Post, des Zolls, des Telegraphen, der Gesundheits-
und der Viehseuchenpolizei im internationalen Bahnhofe Vallorbe,
sowie auf den Linien Frasne-Vallorbe und Pontarlier-Vallorbe, sind
von der Bundesversammlung in der Friihjahrssession genehmigt
worden. Am 15. Mai 1915 fand sodann in Vallorbe eine in be-
scheidenem Rahmen gehaltene Erdffnungsfeier statt, an der sich

die Regierungen der beiden Linder vertreten liessen.
Infolge der ungiinstigen Zeitverhiltnisse musste die Behand-

lung der Honzessionsgesuche fiir eine Ostalpenbahn auch im Be-
richtjahre wiederum verschoben werden.
Die internationale Simplondelegation, deren Mitglieder vom
Bundesrate fiir eine neue Amtsdauer von drei Jahren bestitigt
wurden, trat wihrend des Jahres 1915 zweimal zusammen. Sie be-
fasste sich, wie gewohnt, mit Fahrplan, Tarif- und Rechnungsange-
legenheiten. Auf Grund des Befundes ihres Priifungsausschusses
beschloss die Delegation die Gutheissung der Rechnungen iiber die
Baukosten und den Betrieb im Jahre 1913 der Simplonstrecke Brig-
Iselle. Der Bundesrat nahm von diesen Rechnungen zustimmende
Kenntnis und stellte sie der Regierung von Italien zur Anerken-
nung zu.
Rechtliche Grundlagen der Eisenbahnunternehmungen.

Die Wirkung des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betref-
fend die Gebiihren fiir Konzessionen von Transportanstalten, sowie

stehen, mitgerechnet.
departement herausgegebene Eisenbahnverzeichnis hingewiesen, das

Im iibrigen wird auf das vom Eisenbahn-

iiber diese Verhiltnisse nihern Aufschluss erteilt.
Rechtliche Grundlagen anderer Transportanstalten.

Was die Schiffahrtsunternehmungen anbetrifft, wurde im Be-
richtjahre der ,Société de navigation 2 vapeur sur les lacs de
Neuchatel et de Morat” eine neue Konzession erteilt. Jene der
Ziircher Dampfbootgesellschaft konnte noch nicht erneuert werden.
Aus verschiedenen Griinden wurde vielmehr im Einverstindnis mit
den Regierungen der beteiligten Kantone beschlossen, das seit 1908
bestehende Provisorium noch bis Ende 1917 aufrechtzuerhalten.

Fiir Automobilkurse sind sieben Konzessionsgesuche ein-

Erteilt wurden drei Konzessionen.

gereicht worden.
(Forts. folgt.)

Miscellanea.

Gegenldufige Turbodynamo fiir Wasserkraftbetrieb.
Unter dieser Ueberschrift machten wir auf Seite 233 letzten Bandes
(6. Mai 1916) auf Grund einer ausfiihrlichen, in der ,Zeitschrift fiir
das gesamte Turbinenwesen“ vom 10. und 20. September 1915 er-
schienenen, von Prof. Eu/er, Hagen in W., verfassten Beschreibung
einige kurze Mitteilungen iiber eine vom Verfasser vorgeschlagene
Turbine mit gegenldufigen Laufrddern, wobei wir, die eigenen Worte
des Verfassers gebrauchend, von einer ,neuen Turbinenbauweise"
sprachen. Von einem Leser erhielten wir darauf eine
berichtigende Zuschrift, in der u. a. gesagt wird:

,Diese Idee ist nicht mehr ganz neu, wenn

auch anzunehmen und zuzugeben ist, dass Herr
Prof. Euler ganz selbstindig auf diesen Gedanken
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die schwierige wirtschaftliche Lage, kamen bei der Einreichung von
Konzessionsgesuchen fiir neue Eisenbahnlinien deutlich zum Aus-
druck. Im Berichtjahr wurde ndmlich ein einziges Konzessions-
gesuch fiir eine Strassenbahn eingereicht. Durch Bundesbeschliisse
wurden zwei neue Konzessionen erteilt und eine aufgehoben.
Zuriickgezogen wurden fiinf Konzessionsgesuche und acht weitere
Gesuche konnten auf Ende des Jahres als gegenstandslos abge-
schrieben werden. Am 31. Dezember 1915 waren noch 41 Konzes-
sionsgesuche unerledigt.
Achtzehn Konzessionen sind infolge unbeniitzten Ablaufes
Die Zahl der in Kraft

der konzessionsmissigen Fristen erloschen.
stehenden Konzessionen von noch nicht erdffneten Bahnen betrigt

auf Ende 1915 67. Dabei sind die Linien, die zwar in einzelnen

>+ 038 <

Abb. 12,

Einzelzelle, — 1:100.



	Das Regierungs-Gebäude Schaffhausen mit Gerichtshaus und Untersuchungs-Gefängnis: um- und ausgebaut durch Prof. Dr. Karl Moser, Architekt in Zürich
	Anhang

